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§ I Allgemeine Grundsäfze

1. Der Verein führt den Namen ..lleimatverein Serne I""

2. Der Vereia har seinen Sitz i.n Bielefbld. Stadtbezirk Senne.

3. l)er Verein ist in das V"ereinsregistcr'ireiin Amisgericht Bieleleld urter del Ni. 222J eir:rgctragtl ulo tiilirt ijelr l.i;;rrir,n-
zusatz ,.e. V.".

4. Der Verein is1 Mitglied,jes Westliilischen lleimatbundes, N1ünsrei.

5" Das Vereins-Gesehäftsjahr ist das Kalenderjalr.

§ 2 Zweck und ZielseEung

1. Zweck des Vereins ist ciie lleiinatkunde und ]{eimatpflege. Er will dabei Überliefbrr.cs und Neues srnnvoli vereineir.
pflegen und weiterentwickeln, damit die Kenntnis der Hcimat, Vcrbundenheit mit ihr und l,/erantwortung liir sie iri rJcr
gesamter) Jevölkerung auf allen daflir in Betracht kommenden Gebieten gewecki, crhall.:n irnd gefördcrr urerd*n.

2. Dieses Ziel soll durch die eigene A-rbeit des Vereins und durch die enge Zusarnrnr:laibr:it. mi1 allen Tcreiren urcl
lnstirutionen erreichl werden. die gieiche oder ähnliche Zwecke vertblgen.

3. Grunoiage des Handelns unci Verhaliens des Yereins ist Frei..villigteit, Cleichbcha:r,1lrrn;:. uncj i,arnrer:,.,!;it.

4. Der Verein ist auf ökologischer und cikonon:ischer Grundlage rä1ig: seine Akti','iräterr srui r.unwelth.:,russr un,j e-fblgrn
nacir wirtschaftlichen Gesichtsprrnkten.

§ 3 Programm

l. Zweck und Ziele de:; l'treins -werden irsbesondere .ler.xililicht riurch tbigrxiiie llaijn:ahmen:
- Ileimatabende mjt Vonrägen in Wort und Bilcl
',. Pflege dcr lvhmdart an lleimatabenden urvl an K1önnaclmrittagen,
' Pflege ries ijiauillri;:rll. ,.t.4. durch eine Traoirteirgruppo, ,Jit: Arbeii-s- unc .treii:iagsrr.lei,jut,;1 r,,:rgiltgirrer 7'ri1..:r.

vorstellt.
- heimatkr-,ruiiicheALrrilüge,
- LlrhaltLrng unrl i'f]egt-: Jes Iiernatlla.ri-ses in lJilieji:lC-:lerri.:- l,(ia-shpiirtlujlt. ii1.

§ 4 tlemcinnützigkeit

I " Der Verein vertblgt awschließlicb unC unre ii1e1b;*r g.;rncinniiti:ig€ .Zwecke im ,..-irnne Oes Al,scitnirts .,steuerbegiinshge
Zvrcuke'' der Abg::cenordnung in seiner jt:.,., rils gtiltigen Fassung.
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2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erste.r Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittei des Vereins dürfen nur'fiir die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden" Die Mitglieder erhaltea keine
Zuwendungen aus Mittein des Vereins.

4. Es darf keine Person durch Ausgabeq die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unvabäl-tnismäBig tmhe
Vergütungen begünsti gt werden.

§SAuflösung . L :

' : -. l

l. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung besgllosse:r wer&a-

2. Der Auflösungsbeschiuss ist dem Sta&heimatpfleger in Bielefeld und den Verbänden und Vereinigungen mitz*eilea,
denen der Verein angehört"

3" Für den Fall der Auflösung des Vereins werden die Mitglieder des Vorstandes zu Liquidaloren bestellt.

4. Bei Au{lösung des Vereins oder bei WegfäJt steuerbegünstigter Zwecke fülit sein Vennögea
a) an die Stadt Bielefeid oder
b) bei Verschmel zl ng an den Folger.'erein.
Die Anfallberechtigten haben das Vermögen unmittelbar und ausschließlich {iir gemeinnützige Zwecke im Raum des

Stadtbezirkes Senne im bisherigen Vereinssinne zu verwenden

§ 6 Mitglieder

1" I)er Verein besteht aus Einzelmitgiiedern und korporativen l\fitgliedem. Einzelrnitglieder sind alle natürlichen Personen. v'
Korporative Mitgiieder körmeniuristische Personen oder Vereinigungen sein.

2. Die llitgLiedsc,hafl ist nicht übertragbar. Die Ausiibung von Mitgliedschaftsrechten kann nicht einem anderen überlassen
wercien.

§ 7 E,rwerb der Mitgliedschaft

t " Milgiieri d.es Vereirrs kann jeCe nah'irlicheoder,iu.ristische Person oder Yereiniguug werden

2. Der,Aufirahmeanrag erfulgt schriftlictr und ist beim Vorstand einzureichen"

-i trhcr dic Aufiratune entscheiclet rler Vorstand. Er"st rucht verpflichtet, efwargc AblehnungSgründe bekarurtzugeben.

4. I}rch seinet Beitritt verpflir:htet sich das Vlitglied 2r,{nerkenmrng der Saurung sowie a:r }-örderung cies

Vereinsirwecks irnd der Vereinsziele

5. Die Mitgliedschaft gitt als angenornmen, wenn der Vorstand dem Aufmhmeantrag nicht inoerhalb von vier Wochen
nach Antrags.Catum schriftlich widerspricht-

§ 8 Mitgliedsbeiträge, einmalige Leistungen

l. Die Mitglieder sind z-ur Entrichtrmg ran regelmäßigen Beiträgen verpflichtet.

:. Mitglie<isbeiträge sind Jahresbeiräge und jeweils im voraus füllig spätestens aber bis zum 31.03. des laufenden Jafues.

-t. M;tgl.ieder, die ihrs'n Beitrag nicht bis zur Fäligkeit zahlery tragen die Beitreibungskosi.en"

4 .tu I schrifllichen Anirag eines Mtgiieds ka::rn der Vorstand in begründeten Einzelt2illen Beiträge stunden oder ganz
b.zlv. teilwei.se eriassen.

5" ,4.us besonderen Cründen kann die lvtitgliederversarnmlung die Zahlrmg einer llmlage beschließen" Die Bestimmung des
.{bs. 4. gilt entsprechend

§ 9 Ende der Mitgliedschaft

I - Die lvlitgliedschail rndet durch Austrih, Äu..rsiihjuss, Tod des Mitgliedi orlcr -- 'nui junstischen Penoner: rmrl
Vtreini+:ruigcn -- mii deren Aufiösung"

i:'r jbirrir: :alu bleibt njcnr;r, unhc:'ril'u'..

l

.1. L ,r i:4riglied kaul aus <lt:rn vercin aursgesctrlossen werde'ri
i:r*i *inaia glrben 1,,::r;'1oi.l gegen ilie Satzung"

- bei cil','.ri: scirwerw.iegen<len Versti;iJ grgcn ,.üe hrteressilu Lxiei'Jas /.nsehen des Vereins.



Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglietl persön.lich ocier
schri ftlich zu hören. Die Entscheidung über den Auschluss ist scndftlich zu begründen. Das beroflene Mitglied kann
innerhalb von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses schriitlich beim Vorstand Berufung einlegen.
Übcr die tserufung entscheidet die Mitgliederversammlung.
Macht das betroflenen Nlitglieri vorrr Recht der Bemfirng keinen Cebrauch oder versäumt es die Berufunesliist.
unterwirfi es sich damit dern Ausschließungsbeschluss.

,1. Mit Beendigung der Mitgliedschait erlöschen alle Anspniche des Mitglieds an den Verein. Ggf" iro llesitz des l/itgiieds
befindliches Vereinseigentum ist unaufgeltrrdert zurück-irugeben. Fällige Verbindlictrkeiten bleiben auch nach Besndi-
gung der Mitgiiedschaft bestehen.

§ 10 Vereinsorgane

1. Die Organe des Vereins sind
a) die Nlitgliederverszirnmiung
b) der Vorsrand.

§ ll Mitgtiederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die N{itgliederversammlung. Sie besteht aus den anwesenden stimmberechtigXen
lvlitgiiedern des Vereins.

:, DiellilgliederverigglglU4-tfindet mindestens einmal im Jait statt. Sie ',rird vom v-orstand einberufbn. Die L,inberutlng
crt-olgt mit einr-r Frist von mindestens füntiehn Tagg!-duch scirriltliche i:inlaciulg unter Bekanntgabe tler T'ages-
ortlnrurs an r.iie zuleta bekannte ansc'ffifrE§füliI«ies. Über Aniräge auf Sarzur-rgsändemng kÄr aur abgesrirnmr
rr'erden. q'enn der .Antrag unter Benennuns der abanändemdel Vorschriä mitgeteih rvorden ist

-1. ,{nträse zur Ti4esordnung können von jedern Vereinsmitgiied gestellt r,r,elden. Diese müssen dern Vorsta:rd mirrr-icsiens
sieben Tage vor dem Termin schriftlich mit Begründung eingereicht *.erden. Verspätet eingehende Antnige werden rvie
Dringlichkeirsantriige behandell. Die Reiheniolge der Tagesoriinurrg lann auf Antrag eines lv{itgiie,ls unmifielbar nacir
Er'ötlirung vorr der fulitgliederversamolung durch Beschltss geänden werden.

4. Die I'litgliederverseirninlung wirti vom,/von der Vorsitzende.n. be r desserviiererr Vtrhindenü;s !.orrlvo1 r1cr steiiver-
tretenden Vorsitz-endcl seleitet.

6.

-5. Die .lvlitgiiedervemammlung tagt öffentlich. Auf Antrag des Vorstandes oder von einem Z;hrtei der anivescnr,lcn Mir,
giieder kann für einzelnt: Punkte der Tagesordnung die Öffentlichkcit ar.sgesciriossen weirien.

Di e Mitgliederv ersammlung hat tbl gen<le Atrfgaben :

-Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Mitgliederversammluns-
-Entgegennabme der Jahresberichte des Vorstandes,
-Feststeliung der Jahresrechnung,
-Entgegennahme der Berichte der Rechnungsprütbr.
-Entlastung des Vorstandes,
-Wahl der Mitgiieder des Vorstandes,
- Wahl Cer Rcchnurrgspnii'cr.
-Festsetzung von -Beiträgen und tjmlagen und deren Fälligkeiicn.
-Besch.{üsse der Satzung und deren Anderungea
-Entschcidungen iiber eingeleute Rerufunger gegen die vorn Vorstard 'o.:sci{osseren Aussci:iüssc vorr

Vert.rinsmitgi iecicm.
-iJeschli»s über die Aufleisung des Vereirs.

Jedes Einzelmitgüed hat eine Stimme. Korpora-tive ,lzliiglieder be;rennen jerveiis eincn .stimtrbr:reclitigrcir 'y'erfi.r.tcr"

Die lvlitgiiederversarnntlung ist ohre Rücksichr auf rlie Zahl Ccl erschienenen Nlitgiie"ler be:r*rii.rsstähig. IJic l-lescirlüsse
werden im allgerneinea mir ciniäciel Vtehrheit Cer abregel;cncn güitigen St:rnmen r.-lässt; iliirnrnenthaltungerr bieiben
dabei ausser Betracht. Bei Stimmengleicliheit gilrt,,lie Sri:lrre desider Versanrmiungsieirers,in donAusschiag.
Ausnahmen von der einfacher Mehrheit:
- Anciemngen des Vereinszrvecks und cier Zielsetzrng: E insti maiigkeit
- sonsti ge §auungsäncier.rrlgen : ii-\ {ehr heit
-Aufläsung des Ver:t. n:: %-Nlehrheit"

Fi;r Wahl€fl gilt trtlgerrdcs: ilal im er-clcn Wah.igwg [.eiryi; F,andidl/in c1i.: iVleirri,e,r <ii:r iibg;ge,beniin qirirl:+jr .jri;-r,jrr,:r,

hahcn

iibcr die Sitzungel ur,i Bcsctf riisse dcr &liigii;cerv.:rsirmr:r li-lrger: sind unter" Anaabe lon Orr r-nirMuir tler
Versam,rlung, iler Zahi der erschiererre» \,iii;lir.:rJ*r. Cel P.:rs.rn desi<ier Versunmii.,rnp--rleitersiin unc ,J+/iier jeweiiri zl.r

belennciiden Protckollführersi in. der 'i aeesor.inur-rr-: urd d* einzelnsn .\cstimmungst.r'.:ebr-,isscn liiedel'siir ittiir ;,1:

ßnigen Sie sind vornl'ion der Versammlirngs.lr:ireriin unci ucrn/dei Piot,:ikr.r11t,i;fu:vin zu rrn,.erz-eiciuren.

9.

1

8.
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§ 12 Äufi erordentliche Mitgliederversammlung

l. Eine außerordentliche Mit-eliederversamrnlung ist bei besonderem Anlass unverzüglich bzw. innsrhalb von sechs
Wochen einzuberufen
a) aufBeschluss des Vorstandes, insbesondere wenn es das Interesse des Vereins erfordert.
b) aui schriftlich begründetes Verlangen von mindestens einem Fünl1el der Mitglierler an den/die Vorsitzende(n).

2" Eine Einberufung kann nr:r zl einem bestimmten Zweck erfolgen. Sonstige Beschlüsse dürtbn - sofern sie hiermit nicht
in direktem Zusammenhang stehen - nicht gefasst werden"

l. Eine außeroldentliche Mitg.liederversammiung niuß einberufen werden bei
4 Äncierung des Vereinszwecks und der Zielsetzung.
b) ,{uflösung des Vereins"

§ tr3 Yorstand

1. Der Vorstand besteht aus der/der Vorsitzenden. dem/der steilvertretenden Vorsitzenden dem/der Schatzneister/ia
dem./der Schriitführer/in und bis zu fünf weiteren Mitsliedem.

2. Der/die Ortsheimatptleger/in des Stadlbezirkes Senne ist kraft Amtes stimmberechtigtes ,Wtglied des Vorstarides.

3" Die Amtszeit der YorstancismitgJieder beträgl jeweils &ei Jahre. Sie bleiben bis zur Walrl <rines/einer Nachfoleersiin im
.\n:t. Wiederwahl ist zulässig.

4. Iler'VorstanC jiihtt die iaufenden Geschäfte des Vereins auf der Grundlage der Satzung und internen Vorstands-
berlchlüsse. Er ist beschlussfühig werrn mindesters die Hällte der Vorstandsmitgiieder anwesend sind Die
Besc'irl.ssfassung erfolg mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheir entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.
h: Ausübung ihres Amtes stimmen und handeln die Vorstandsmitglieder ausschließlich nach ih,rer freien, nur durch die
Rü;ksicht a.uf das Vereinswohl bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge nicht gebuntlen.

; v'orsiarrij irl Sirule des § 26 BGB --Verlretung des Vereins - sind der/die Vorsitzende r,rder deridic stellvertretende
"v'orsitzcricl'*: ztrsaminerr mif jeweils einem weiteren Vorstandsmitglied

(i" i-]her die §it;runp-eii urd lleschlüsse des Vorstandes sind Niederscirri{ten zu lbrtigen. riie lci'l ilemlde;r liorsitzerrclc"n ur,d
*rn der'-.r'd.* $chrift1ii].rer/in zu urrterzeichnerr sind.

§ I 4 Rechnungsprüfer

-' . i)ir: a..n:,srit ii,;r Rechmmgisprüfer/innen beträgt zwei Jahre. Sie uerden aus dem fkeis cler vliigliedu ;e.,riiJdl
F.i;rrnaiige u*trnitteltrare Wiederwahi ist zulässig.. Rechnungsprüfer/innen dürfen keirr sorrstiges Ihrenamt im Vereio
innehaben.

2 Sie überprtifen jährlich die Ordnurrgsmäßiglreit der Finanzverrvaltung des Vereins und erstatten dem Vorstand Bericht.
Sie ;-rs1"ilen e inen Prülungsbericht und tragerr diesen der Mitgliederversammlung vor. Auf der Crrundlage ihres
Prü.lirngsberichtes rtellen sie in rler Mitgliederversammlung den entsprechenden Antrag auiEntlastung des Vorsturdes.

-1. Zur Erfiliung ihrer Aufgaben können die Rechnungspniibriinnen in alie Bücher unii Schrillen sorvie Besiände des
Ve reins l insicht nehme'n: ihner ist umfasserd Ausicunft zu erteilen.

§ I5 \,jrreinsämter

i. 1/ere--insärnicr künnen nur !..o: lviiietie,lern rvairrgeirc»nmen rverdcn. Sie ;rerrien efu.erra:ntlich übenicrriulr:r.. Das zu
einem Ver.:ins'",tr-,llertanrr i:crrriine l.iitglied hat ..4nspruch arrf linanzieile Erstattung seiler mil dem -\rnr verbirndilel:
Ä.uslagen.

l. Drc Eriedigunr: cir:ntaiigei orj.er lauii:ndcr Vereils- u:-d/oder Yerwaltungsautgaben köunen vr.rm Vi:Lsratrrl nebcn- odei.
halrrrtarntlich lritiger.r Personer: übertragen rvercien Es wird ein Dienst- oder Werrv*ertrag abgeschlossen; die Vergr.itung
r,,,,ird lrei versinbar,. l)iese ,Dc:rsonen könnru in ein I-nrenamt nicht berufen werden. Von ainer Aufgabenübertragung ist
t'lilr j\r{itgj j',ric:r-rersammiunr, ;:u informieren.

i. l]{',.i' Vi)r:.it.r.rJ ii;r:ui die f,l;iccieurig lrestlr;r::tl:.:r Pt'tichte,r aueh liritterr iiber}asse;r.

ii i'* ;r.:i-ri rtirtl;r,r,;{lyltrtrun:*-
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